
S a tz u n g  d e r  F o t o g r a f i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  T r i e r  2 0 1 1  

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen ”Fotografische Gesellschaft Trier e.V.” und wurde 1999 gegründet. 
Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Trier eingetragen. Sitz des Vereins ist 
Trier. 

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist 
- die Pflege und allgemeine Förderung der Amateurfotografie in gestalterischer und technischer 
Hinsicht durch Ausstellungen und Publikationen, 
- die Wahrung der Interessen von Amateurfotografen bezüglich künstlerischer Gestaltung, 
- der Informationsaustausch zu fotografiebezogenen Themen und praxisbezogene Umsetzung, 
- die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten der Vereinsmitglieder und anderer Interessenten, 
- die Jugendarbeit. 

§ 3 Selbstlosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnittes ”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung und verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 4 Mitgliedschaft 

4.1 Der Verein umfasst 

a) ordentliche Mitglieder über 18 Jahre, 
b) Jugendmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wobei diese der schriftlichen Zu-

stimmung der gesetzlichen Vertreter bedürfen, 
c) Ehrenmitglieder 

4.2  Es kann jede Person Mitglied werden, die sich der Fotografie widmet, oder die Vereinsin-
teressen allgemein unterstützen will.  
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der 
über die Aufnahme entscheidet. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des 
Vereins an. Über die Aufnahme oder Ablehnung des Antrages entscheidet der Vorstand 
mit 3/4 Mehrheit. Eine Ablehnung muss schriftlich begründet werden und ist in der Mit-
gliederversammlung bekannt zu geben. 

4.3  Zu Ehrenmitgliedern können solche Personen ernannt werden, die sich besondere Ver-
dienste um den Verein erworben haben. Die Ernennung erfolgt durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung. 

4.4 Die Mitgliedschaft erlischt 
1. durch Tod, 
2. durch Erklärung des Austritts, der dem Vorstand schriftlich mitzuteilen ist, 
3. durch Beschluss seitens des Vorstandes, 

a) wegen Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
b) wegen unehrenhafter Handlungen, 
c) wenn Beiträge und andere Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum von 6 Mona-

ten rückständig sind und ihre Zahlung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 
ergangener Mahnung erfolgt, 

d) wegen vereinsschädigenden Verhaltens. 
Der Ausschluss bedarf der einfachen Mehrheit der Mitgliederversammlung. 

4.5  Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche dem Verein gegenüber. 
Bei vorzeitiger Beendigung der Mitgliedschaft werden bereits gezahlte Beiträge nicht zu-
rückerstattet. Vereinseigene Gegenstände, Schlüssel, Ausweise, Vereinsunterlagen und 
dergleichen sind unverzüglich dem Vorsitzenden zurückzugeben. 



§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

5.1  Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen, Anträge 
zu stellen und vom vollendeten 18. Lebensjahr ab das Stimmrecht auszuüben. Jedes 
stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme, die es nur persönlich abgeben kann.  

5.2  Die Mitglieder haben die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge und sons-
tige Leistungen jährlich im voraus zu entrichten. Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag. 

5.3  Die Mitglieder haben das Recht, die vereinseigenen Gegenstände und Einrichtungen zu 
nutzen. Der Verein kann dafür ggf. eine Benutzungsgebühr erheben. 

§ 6 Verwendung von Vereinsmitteln 

6.1  Mittel des Vereins (Spenden, Beiträge, Erlöse, etc.) dürfen nur für satzungsmäßige Zwe-
cke verwendet werden.  

6.2  Alle Gegenstände, die dem Verein gespendet werden, gehen in sein Eigentum über. 
Rechte aus Spenden können dabei nicht abgeleitet werden. Zur Entgegennahme von 
Geldspenden sind nur Vorstandsmitglieder berechtigt. 

6.3  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

6.4  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 7 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. 

§ 8 Organe des Vereins 

8.1  Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

8.2  Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere organisatorische Einrichtungen 
insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben, geschaffen und einzelne Personen 
oder Personengruppen mit besonderen Tätigkeiten betraut werden. Die Umsetzung und Aus-
führung dieser Beschlüsse obliegt dem Vorstand. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

9.1  Alljährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle Mitglieder vom 
Vorstand unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen sind. Anträge zur Mitglie-
derversammlung müssen mindestens eine Woche vorher dem Vorstand eingereicht und be-
gründet werden. 

9.2  Der Mitgliederversammlung obliegen: 

-  Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes der Kas-
senprüfer, 

-  Entlastung des gesamten Vorstandes, 
-  Wahl des neuen Vorstandes. 

Der Vorstand wird auf zwei Jahre mit einfacher Mehrheit gewählt. Er führt die Geschäfte 
des Vereins bis zur Neuwahl weiter.  
Die Wahl des Vorsitzenden erfolgt in einem besonderen Wahlgang. 

-  Wahl von zwei Kassenprüfern. Die Kassenprüfer werden für einen Zeitraum von zwei Jah-
ren gewählt und dürfen dem Vorstand nicht angehören. 

-  Änderung der Satzung, 
-  Entscheidung über eingereichte Anträge, 
-  Ernennung von Ehrenmitgliedern und die 
-  Auflösung des Vereins. 



9.3 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn 
mindestens ein Drittel der ordentlichen Mitglieder dies schriftlich mit Angabe des Grundes 
beantragt. 

9.4 Jede ordnungsgemäß anberaumte (ordentliche oder außerordentliche) Mitgliederversamm-
lung ist beschlussfähig. Sie beschließt über Anträge durch einfache Mehrheit, soweit sie 
nicht Satzungsänderungen (2/3 Mehrheit) oder die Auflösung des Vereins (3/4 Mehrheit) be-
treffen. 

9.5  Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben und von einem anderen Vorstandsmitglied gegenzu-
zeichnen ist. 

§ 10 Vorstand 

10,1 Der Vorstand besteht als vertretungsberechtigter Vorstand aus dem Vorsitzenden, dem stell-
vertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister.  
Als erweiterter Vorstand treten dazu 3 Beisitzer.   

10.2  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, da-
runter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertreten. 

10.3  Der Vorstand ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Verwaltung aller Ämter und hat im 
Verhinderungsfalle eines Vorstandsmitgliedes für eine rechtzeitige Stellvertretung zu sorgen. 

10.3 Der Vorstand ist bei Bedarf durch den Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle durch dessen 
Stellvertreter, einzuberufen. Die Einladung hat in der Regel 8 Tage vorher schriftlich unter 
Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. In Ausnahmefällen genügt eine Frist von 2 Tagen 
bei telefonischer Bekanntgabe. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit, soweit die 
Satzung nichts anderes besagt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des die Vorstandssit-
zung leitenden Vorstandsmitgliedes den Ausschlag. 

10.4 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem die Sitzung leitenden Vor-
standsmitglied und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschriften sind aufzu-
bewahren. 

10.5 Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Ämter ehrenamtlich aus. 

§ 11 Mitgliedsbeiträge 

11.1  Über die Höhe der Vereinsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung.  

11.2  Es ist hierzu eine 2/3 Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

§ 12 Anschaffungen 

12.1 Über Anschaffungen im Wert von mehr als 1.500,00 EURO innerhalb eines Jahres entschei-
det die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. Die Entscheidung hat nach bestem Wissen 
und Gewissen unter Wahrung des wirtschaftlichsten Preisangebotes zu erfolgen.  

12.2 Porti, Frachten, Zeitschriften und ähnliche laufende Ausgaben unterliegen einer solchen Ent-
scheidung nicht. Die Rechnungen sind prüffähig einzureichen. 

§ 13 Satzungsänderungen 

Satzungsänderungen können nur mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. 

§ 14 Haftung 

Der Verein haftet nur für solche vermögensrechtliche Verpflichtungen, die vom Vorstand einge-
gangen werden. 
 



§ 15 Rechnungsprüfer 

Die von der Mitgliederversammlung gewählten Rechnungsprüfer überprüfen die Kassenge-
schäfte der Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im 
Jahr zu erfolgen; über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 

§ 16 Ehrengericht 

In Sonderfällen bei strittigen Fragen über Vereinsmitglieder und deren Verhalten hat der Vor-
stand ein Ehrengericht, bestehend aus zwei Mitgliedern des Vorstandes, zwei neutralen Mit-
gliedern und zwei Mitgliedern des Vertrauens des Betroffenen, die nicht dem Vorstand angehö-
ren, einzuberufen. Über den Ablauf der Klärung strittiger Fragen ist ein Protokoll zu führen und 
dem Vorstand und der Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 

§ 17 Auflösung des Vereins 

17.1 Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder beschlossen werden. 

17.2 Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder dem Wegfall des bisherigen 
Zwecks fällt das Vereinsvermögen der Stadt Trier zu, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
Die Satzung wurde am 25.10.1999 von den Gründungsmitgliedern beschlossen. 
Unterschriften der Gründungsmitglieder: 
Am 25.10.1999 gezeichnet von 
Erwin Klasen, Am Herrenbrünnchen 26, 54295 Trier 
Martin Wienzek, Hohenzollernstr. 31, 54290 Trier 
Nicole Scholer, Im obersten Garten 46, 54317 Gutweiler 
Monika Dräger, Januarius-Zick-Str. 87, 54296 Trier 
Klaus Müllenbach, Leanderstr. 11, 54295 Trier 
Rudi Grundhöfer, Im Biest 25 a, 54294 Trier 
Klaus Meis, Zur First 9, 54311 Trierweiler-Fusenich 
Bernd Pulm, Gertrud-Schloß-Str. 50, 54294 Trier 
Karola Perrot, Fleischstr. 18, 54290 Trier 

 

Die Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 16. Februar 2011 in der vorliegen-
den Form verändert und angenommen. 
 


